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Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Boos, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41, 42 KommZG sowie Art. 63 ff der Gemeinde-

ordnung (GO), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Boos folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit  1.181.500 € 
 

und im  

 
VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit  140.000 € 

 

ab. 
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§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 847.750 € festgesetzt und nach dem 

Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand 

vom 30.06.2015 auf 7.033 Einwohner festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 120,5388 € festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird festgesetzt auf 100.000 €. 

 
§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

Boos, 27. Juni 2016 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BOOS 

 

Grözinger 

Gemeinschaftsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 08.07.2016 bis 19.07.2016 bei der Geschäftsstelle der Verwal-

tungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, während der allgemeinen Dienststunden 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf.  
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Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Geschäftsstelle der Verwal-

tungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 13, zur Einsicht auf. 
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Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 ff KommZG sowie Art. 63 ff der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel folgende Haushaltssatzung 2016: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im  
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.108.700 € 
 

und im  
 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 67.200 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

(1) Verwaltungsumlage 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-

tungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 857.000 € festgesetzt und wie folgt 

umgelegt: 
 
a) Ausgaben aus dem Betrieb der Kläranlage 204.000 € 

b) Sonstiger nicht gedeckter Bedarf 653.000 € 
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Zu a) 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung der Ausgaben aus dem Betrieb 

der Abwasserbeseitigungsanlage ist entsprechend der Zweckvereinbarung über den Betrieb und Un-

terhalt der Abwasserbeseitigungsanlage der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel vom 18.06.2009 

wie folgt umzulegen: 

 

Gemeinde Kronburg 30 % 61.200 € 

Gemeinde Lautrach 25 % 51.000 € 

Markt Legau   45 %   91.800 € 

 100 % 204.000 € 204.000 € 

 

Zu b) 
 

Der sonstige nicht gedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Einwohner der Mitgliedsgemeinden zum 

30.06.2015 wie folgt umgelegt (Art. 8 Abs. 1 VGemO): 

 

Gemeinde Kronburg 1.755 EW 185.559 € 

Gemeinde Lautrach 1.240 EW 131.108 € 

Markt Legau 3.181 EW 336.333 € 

 6.176 EW 653.000 € 653.000 € 
 
Die Verwaltungsumlagen betragen nach  

 

a) Abwasserbeseitigung je EW 33,03 € 

b) allgemeine Verwaltung  je EW 105,73 € 
 

(2) Investitionsumlage Kläranlange 
 
Der Investitionsbedarf 2016 ergibt sich aus dem nicht gedeckten Bedarf aus dem Betrieb der gesam-

ten Abwasserbeseitigungsanlage der VG Illerwinkel. Er beträgt 54.200 € und wird entsprechend der 

Zweckvereinbarung über den Bau und den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlage der Verwal-

tungsgemeinschaft Illerwinkel vom 18.06.2009 wie folgt umgelegt: 

 

Gemeinde Kronburg 25 % 13.550 € 

Gemeinde Lautrach 20 % 10.840 € 

Markt Legau   55 % 29.810 € 

 100 % 54.200 € 54.200 € 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

a) Die Verwaltungsumlagen sind mit einem Viertel des Gesamtbetrages wie folgt fällig: 

 

aa) Abwasserbeseitigung  15.02., 15.05., 15.08., 15.11. 

bb) allgemeine Verwaltung  01.01., 01.04., 01.07., 01.10. 

 

b) Die Investitionsumlage wird anteilig entsprechend dem Investitionsbedarf erhoben. 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Legau, 22. Juni 2016 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ILLERWINKEL 

 

Franz Abele 

Gemeinschaftsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGmO, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom 1. Juli 2016 

bis einschließlich 15. Juli 2016 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel in Legau, 

Marktplatz 1 (Zi.Nr. 18) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV während des ganzen Jahres 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel in Legau, Marktplatz 1 (Zi.Nr. 18) zur 

Einsicht bereit. 

 

 

 

 

Kraftloserklärung für Sparurkunden 
 
 
Die Sparurkunde zu  

 

Konto 13 087 713 

 

wird hiermit gemäß Art. 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt, 

da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind. 

 

Memmingen, 22. Juni 2016 

SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


